
Hochwasser und Schulschließung
Beitrag von „alias“ vom 3. Juni 2013 18:10

Lasst euch die Anweisung, dass ihr trotz Hochwassergefahr in der Schule erscheinen müsst,
schriftlich geben.
Nur dann muss der Dienstherr den Schaden an eurem Fahrzeug ersetzen, falls es absäuft oder
auf andere Weise beschädigt wird.
Es ist dann auch leichter den Verantwortlichen dingfest zu machen, der seiner Fürsorgepflicht
nicht nachgekommen ist 
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